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Universitätsstadt Siegen, 11.11.2022 
         Siegen 
Der Bürgermeister 
 
 
 
 

B E S C H L U S S  
 

aus der Sitzung des Bauausschusses vom 21.09.2022 
 

 
A. ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 

 
7. Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 460 "Neubau Kreispolizeibehörde Siegen-

Wittgenstein" im Stadtteil Geisweid (Bebauungsplan der Innenentwicklung 
gemäß § 13a BauGB); 
hier: Auf § 31 GO NW wird hingewiesen 
Einleitungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 460 
"Neubau Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein" 
Vorbereitung und Durchführung der frühzeitigen Beteiligung gemäß §§ 3 Abs. 1 
und 4 Abs. 1 BauGB 

 
Vorlage Nr. VL 1021/2022  

 
Beschlussvorschlag: 

Der Rat der Stadt Siegen beschließt die Einleitung des Verfahrens zur Aufstellung des vorha-
benbezogenen Bebauungsplanes Nr. 460 "Neubau Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein" 
im Stadtteil Geisweid gemäß § 12 Abs. 2 BauGB. 
 
Beratungsergebnis: 16 Stimmen dafür, 0 dagegen, 1 Enthaltung (Die Grünen/ Herr Cziba) 
Beschlussvorschlag: 

Der Rat der Stadt Siegen beauftragt die Verwaltung die frühzeitige Beteiligung gemäß 
§§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB vorzubereiten und durchzuführen. 
 
Das Plangebiet ist ca. 1,16 ha groß, liegt im Stadtteil Geisweid, Flur 16, und umfasst die 
Flurstücke Nr. 76, 78, 79, 80, 251, 273, 274, 283, 292 (tlw), 340, 391, 393, 394, 395, 
397, 398, 399, 400, 411, 412, 415, 416, 417, 476, 477 (siehe Anlage 1). 
 
Das Plangebiet wird wie folgt begrenzt: 
 

• im Norden und Osten von der „Geisweider Straße“ (Landesstraße L 908) sowie weiter 
östlich von der Hochtrasse der „Hüttental Straße“ (Bundesstraße 54), 

• im Süden durch die Flächen des Sohlbaches sowie durch Grundstücke östlich der 
Geisweider Straße. 

• im Westen durch die Königsstraße sowie im Nordwesten von den östlich der Königs-
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straße angrenzenden Wohngebäuden. 
 
Vorrangiges Planungsziel ist die Schaffung von Planungsrecht nach § 30 BauGB für den 
Neubau der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein. Das Bauleitplanverfahren wird 
im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB als Bebauungsplan (B-Plan) der In-
nenentwicklung durchgeführt. Gemäß § 13a Abs. 2 i. V. mit § 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB 
wird bei diesem B-Plan der Innenentwicklung von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 
BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe, welche Arten um-
weltbezogener Informationen verfügbar sind nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB sowie von 
der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB abgesehen. 

 
Beratungsergebnis: Einstimmig dafür, 0 Enthaltungen 
 18. BA 21.09.2022 
 
 
 




